
Emmericher Amtsblatt 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 

der Stadt Emmerich am Rhein 

Ausgabe 19 Jahrgang 2014 	 31. Juli 2014 

Inhaltsverzeichnis 
1. 	 Jahresabschluss der Eigenbetriebe Kultur, Künste, Kontakte zum 31.12.2013    

hier: Bestätigungsvermerk und Offenlage 

2. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn  Mykel Arts      

3. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ayhan Bariskan      

4. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Helena Holtman    

5. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Frederik Kok 

6. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Johannes Looijestijn 

7. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Arnold Massop      

8. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Albert Marcera    

9. 	 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn  Ferenc Onodi 

10. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Serina Otten    

11. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ahmad Popalzay 

12. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Marion Steenbakkers     

Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Emmerich am Rhein, Rathaus, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 
Rhein. Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Johannes Diks. Erscheinungsweise nach Bedarf. Kostenloser 
Bezug durch Abholung im Rathaus. Im Internet abzurufen unter www.emmerich.de  Rat & Verwaltung Amtsblätter. 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 19 – Jahrgang 2014 – vom 31. Juli 2014 

13. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Michael Visser  

14. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Bogumila Kamienska   

15. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Hasret Bulut  

16. Öffentliche Zustellung nach § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Herrn 
Ashok Kumar 

17. Öffentliche Zustellung nach §10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau  
Pawan Kumari    

18. Öffentliche Zustellung nach §10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau  
Pawan Kumari     

19. Öffentliche Zustellung nach 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau Pawan 
Kumari 

20. Öffentliche Zustellung nach §10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau 
Denise Geisler   

1. Jahresabschluss der Eigenbetriebe Kultur, Künste, Kontakte zum 31.12.2013    
hier: Bestätigungsvermerk und Offenlage 

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 13.05.2014 den Jahresabschluss nebst 
Lagebericht des Eigenbetriebes Kultur Künste Kontakte der Stadt Emmerich am Rhein zum 
31.12.2013 festgestellt. Der Jahresabschluss in Höhe von € 17.732,04 wird an die Stadt 
Emmerich am Rhein abgeführt. 

Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2013 – 31.12.2013 Entlastung erteilt.

 Herne, 23.06.2014 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Kultur 
Künste Kontakte Emmerich am Rhein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2013 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen oHG, 
Bielefeld, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 10.03.2014 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 

“Wir haben den Jahresabschluss –bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kultur, Künste, 

- 2 -




Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 19 – Jahrgang 2014 – vom 31. Juli 2014 

Kontakte Emmerich am Rhein - eigenbetriebsähnliche Einrichtung -, Emmerich am Rhein, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung  der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs und 
stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – 
Dr. Schillen oHG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW 
nicht erforderlich. 

Herne, den 23.06.2014 

GPA NRW 
Im Auftrag 
Unterschrift  Siegel 
(Helga Giesen) 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen im Theaterbüro des Eigenbetriebes Kultur 
Künste Kontakte im PAN Kunstforum, Agnetenstr. 2, 46446 Emmerich am Rhein, während der
Öffnungszeiten öffentlich aus. 

Emmerich am Rhein, 15.07.2014 Rozendaal, Betriebsleiter 

2. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Mykel Arts     

Der Bußgeldbescheid vom 02.10.2013 Aktenzeichen:  091094720 

An 
Herrn 
Mykel Arts 
geb. am 26.05.1980 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
De Koppelpaarden 6 
7041 TD ´s-Heerenberg 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

- 4 -




Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 19 – Jahrgang 2014 – vom 31. Juli 2014 

3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ayhan Bariskan  

Der Bußgeldbescheid vom 02.09.2013 Aktenzeichen:  091063794 

An 
Herrn 
Ayhan Bariskan 
geb. am 01.03.1976 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Fazantenweg 67 
6823 KT Arnhem 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Helena Holtman  

Der Bußgeldbescheid vom 07.10.2013 Aktenzeichen:  091100010 

An 
Frau 
Helena Holtman 
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geb. am 26.04.1948 


letzter bekannter Aufenthaltsort:

Beethovenlaan 66 

7333 CE Apeldoorn 

Niederlande 


wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 


Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 


Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 


Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 

oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick.


Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 


Im Auftrag

gez. Runge 


5. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Frederik Kok 

Der Bußgeldbescheid vom 07.10.2013 Aktenzeichen:  091100827 

An 
Herrn 
Frederik Kok 
geb. am 30.04.1950 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Westermanstraat 6 
2035 RZ Haarlem 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

6. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Johannes Looijestijn 

Der Bußgeldbescheid vom 04.11.2013 Aktenzeichen:  091113856 

An 
Herrn 
Johannes Looijestijn 
geb. am 04.10.1978 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Spiraeastraat 95 
2563 SN ´s-Gravenhage 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
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Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

7. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Arnold Massop   

Der Bußgeldbescheid vom 27.11.2013 Aktenzeichen:  091115581 

An 
Herrn 
Arnold Massop 
geb. am 07.01.1960 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Ploenstraat 15 A 
6921 PM Duiven 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 
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8. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Albert Marcera 

Der Bußgeldbescheid vom 12.11.2013 Aktenzeichen:  091114046 


An 

Herrn 

Albert Marcera 

geb. am 21.11.1957 


letzter bekannter Aufenthaltsort:

Sint Cornelisstraat 1 A

6041 HN Roermond

Niederlande 


wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 


Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 


Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 


Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 

oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick.


Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 


Im Auftrag

gez. Runge 


9. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ferenc Onodi 

Der Bußgeldbescheid vom 02.10.2013 Aktenzeichen:  091096048 

An 
Herrn 
Ferenc Onodi 
geb. am 02.06.1983 
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letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Dorpsplein 27 
5165 CJ Waspik 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

10. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Serina Otten  

Der Bußgeldbescheid vom 21.10.2013 Aktenzeichen:  091083779 

An 
Frau 
Serina Otten 
geb. am 13.07.1986 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Bascule 9 
6942 LT Didam 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

11. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Ahmad Popalzay 

Der Bußgeldbescheid vom 01.10.2013 Aktenzeichen:  091092778 

An 
Herrn 
Ahmad Popalzay 
geb. am 31.12.1975 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Gelderseplein 217 
6834 CG Arnhem 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
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Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

12. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Marion Steenbakkers    

Der Bußgeldbescheid vom 02.10.2013 Aktenzeichen:  091097877 

An 
Frau 
Marion Steenbakkers 
geb. am 25.07.1957 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Catharijnestraat 120 
6822 CG Arnhem 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 
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13. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Michael Visser 

Der Bußgeldbescheid vom 01.10.2013 Aktenzeichen:  091096099 

An 
Herrn 
Michael Visser 
geb. am 07.01.1985 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Dokter Holtropstraat 151 
3851 JJ Emelo 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

14. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Bogumila Kamienska   

Der Bußgeldbescheid vom 21.10.2013 Aktenzeichen:  091079461 

An 
Frau 
Bogumila Kamienska 
geb. am 08.11.1953 
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letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Jozefa Chelmonskiego 3 A Nr. 8 
80-301 Gdansk 
Polen 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

15. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Frau Hasret Bulut 

Der Bußgeldbescheid vom 24.09.2013 Aktenzeichen:  091091127 

An 
Frau 
Hasret Bulut 
geb. am 13.03.1991 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Patrijslaan 64 
6951 JX Dieren 
Niederlande 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
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Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt 
oder eingesehen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

Emmerich am Rhein, den 14.07.2014 

Im Auftrag 
gez. Runge 

16. Öffentliche Zustellung nach § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Herrn 
Ashok Kumar  

Der Bescheid nach dem SGB II des Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ Jobcenter im Kreis 
Kleve - vom 09.07.2014, Az. 5 427 5 25 01 4220 4   

an 

Herrn Ashok Kumar 

letzter bekannter Aufenthaltsort: Wassenbergstr. 14,  46446 Emmerich am Rhein 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung des 
Bescheides durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bescheid nach SGB II gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem 
Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ 
Jobcenter im Kreis Kleve – Fährstraße 4, 46446 Emmerich am Rhein, Zimmer 181 vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt oder eingesehen werden. 

Emmerich am Rhein, den 18.07.2014 

Im Auftrag 

Sterbenk 
Leiter Fachbereich 7 
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17. Öffentliche Zustellung nach § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau 
Pawan Kumari    

Der Bescheid nach dem SGB II des Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ Jobcenter im Kreis 
Kleve - vom 09.07.2014, Az. 5 427 5 25 01 4220 4   

an 

Frau Pawan Kumari 

letzter bekannter Aufenthaltsort: Wassenbergstr. 14,  46446 Emmerich am Rhein 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung des 
Bescheides durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bescheid nach SGB II gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem 
Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ 
Jobcenter im Kreis Kleve – Fährstraße 4, 46446 Emmerich am Rhein, Zimmer 181 vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt oder eingesehen werden. 

Emmerich am Rhein, den 18.07.2014 

Im Auftrag 

Sterbenk 
Leiter Fachbereich 7 

18. Öffentliche Zustellung nach § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau 
Pawan Kumari    

Der Bescheid nach dem SGB II des Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ Jobcenter im Kreis 
Kleve - vom 09.07.2014, Az. 5 427 5 25 01 4220 4   

an Frau Pawan Kumari – als rechtliche Vertreterin für Karan Kumar - 

letzter bekannter Aufenthaltsort: Wassenbergstr. 14,  46446 Emmerich am Rhein 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung des 
Bescheides durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bescheid nach SGB II gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem 
Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ 
Jobcenter im Kreis Kleve – Fährstraße 4, 46446 Emmerich am Rhein, Zimmer 181 vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt oder eingesehen werden. 

Emmerich am Rhein, den 18.07.2014 

Im Auftrag 

Sterbenk 
Leiter Fachbereich 7 

19. Öffentliche Zustellung nach § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau 
Pawan Kumari     

Der Bescheid nach dem SGB II des Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ Jobcenter im Kreis 
Kleve - vom 09.07.2014, Az. 5 427 5 25 01 4220 4   

an Frau Pawan Kumari – als rechtliche Vertreterin für Arun Kumar - 

letzter bekannter Aufenthaltsort: Wassenbergstr. 14,  46446 Emmerich am Rhein 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung des 
Bescheides durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bescheid nach SGB II gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem 
Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ 
Jobcenter im Kreis Kleve – Fährstraße 4, 46446 Emmerich am Rhein, Zimmer 181 vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt oder eingesehen werden. 

Emmerich am Rhein, den 18.07.2014 

Im Auftrag 

Sterbenk 
Leiter Fachbereich 7 
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20. Öffentliche Zustellung nach § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Frau 
Denise Geisler    

Der Bescheid nach dem SGB II des Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ Jobcenter im Kreis 
Kleve - vom 21.07.2014, Az. 5 427 5 21 01 5757 

an Frau Denise Geisler 

letzter bekannter Aufenthaltsort: Am Löwentor 9,  46446 Emmerich am Rhein 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung des 
Bescheides durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

Der Bescheid nach SGB II gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem 
Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Der Bescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ 
Jobcenter im Kreis Kleve – Fährstraße 4, 46446 Emmerich am Rhein, Zimmer 176 vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises, abgeholt oder eingesehen werden. 

Emmerich am Rhein, den 23.07.2014 

Im Auftrag 

Sterbenk 
Leiter Fachbereich 7 
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